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Tagesordnungen
des Rates, seiner Ausschüsse,

der Bezirksvertretungen und Beiräte

In der 43. KW 2025
finden folgende Sitzungen statt:

a) Rat der Stadt:

Es finden keine Sitzungen statt.

b) Ratsausschüsse: 

Es finden keine Sitzungen statt.

c) Bezirksvertretungen: 

Bezirksvertretung Hombruch
Dienstag, 04.11.2025, 15.30 Uhr
Harkortsaal (Bezirksverwaltungsstelle Hombruch), 
Domänenstraße 1, 44225 Dortmund

Öffentliche Sitzung
1. 	 Regularien – Sitzungsleitung durch dienstäl-

testes Mitglied der Bezirksvertretung Hom-
bruch

 
1.1 	 Bestellung des Schriftführers und seiner Vertrete-

rinnen – mündlich ohne Unterlagen
	 Vorlage: 39236-25
	 Beschluss 

1.2 	 Benennung eines BV-Mitgliedes zur Mitunter-
zeichnung der Niederschrift

  
1.3 	 Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§31 

und 43 Abs. 2 GO NRW
  
1.4 	 Feststellung der Tagesordnung
  
1.5 	 Wahlen: Bezirksbürgermeister/in und stellv.  

Bezirksbürgermeister/in
  
1.5.1 	 Festlegung Anzahl stellv. Bezirksbürgermeister/

stellv. Bezirksbürgermeisterin
  
1.5.2 	 Wahl des Bezirksbürgermeisters/der 

Bezirksbürgermeisterin bzw. stellv. Bezirks
bürgermeister/Bezirksbürgermeisterin

  
1.5.3 	 Verpflichtung/ Einführung in das Amt
  
1.5.4 	 Verpflichtung der Mitglieder der Bezirksvertretung 

durch den Bezirksbürgermeister/Bezirksbürger-
meisterin

  
1.5.5 	 Benennung der Fraktionssprecher/Fraktions

sprecherinnen

  
1.6 	 Bestimmung eines Mitgliedes der Bezirksvertretung 

für den Gestaltungsbeirat
  
1.7 	 Bestimmung von Mitgliedern für die Container-

kommission
  
1.8 	 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung am 

16.09.2025
  
2 	 Einwohnerfragestunde  

(maximal 60 Minuten – gegen 16.30 Uhr)
  
3 	 Berichterstattung und Angelegenheiten  

besonderer Bedeutung
  
4 	 Anregungen und Beschwerden aus der  

Bürgerschaft (Eingaben gem. § 24 Gemein-
deordnung NW)

  
4.1 	 Anregungen und Beschwerden (Eingaben)
  
4.1.1 	 Hombruch:  

Bänke in der Hombrucher Fußgängerzone
	 Vorlage: 00011-25
	 Kenntnisnahme 

4.1.2 	 Barop: Umbennenung der Ostenbergstraße
	 Vorlage: 00018-25
	 Kenntnisnahme 

4.1.3 	 Lücklemberg: Einrichtung einer Anliegerstraße in 
der Schondellestraße

	 Vorlage: 00066-25
	 Kenntnisnahme 

4.2 	 Anträge wegen Förderung
  
4.2.1 	 Stadtteilbibliothek: Finanzielle Unterstützung für 

den Holocaust-Gedenktag
	 Vorlage: 00060-25
	 Kenntnisnahme 

4.3 	 Beratungs- und Beschlussvorlagen mit senioren-
beiratsrelevanten Themen

  
4.3.1 	 Antrag auf Türöffnung für die Seniorenbüros in 

der Bezirksverwaltungsstelle Hombruch
	 Vorlage: 39555-25
	 Beratung 

4.3.2 	 Barrierefreier Ausbau des Nahverkehrsknoten 
Baroper Bahnhof nach Neubau des Bahnhofs

	 Vorlage: 39550-25
	 Beratung 

4.3.3 	 Instandsetzung und Instandhaltung des alten 
Bahnhofs Barop bis zur Neueröffnung

	 Vorlage: 39552-25
	 Beratung 
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4.3.4 	 Verbesserung und Ausbau des Wegenetzes in 
Dortmund Hombruch am Beispiel der Anbin-
dung des U-Bahnhaltestellen Barop Parkhaus 
und Eierkamp Straße

	 Vorlage: 39553-25
	 Beratung 

5 	 Anträge der Fraktionen – unbesetzt
  
5.1 	 Anträge CDU-Fraktion
  
5.2 	 Anträge SPD-Fraktion
  
5.3 	 Anträge Fraktion B90/Die Grünen
  
5.4 	 Anträge AfD-Fraktion
  
6 	 Angelegenheiten des Geschäftsbereiches 

des Oberbürgermeisters
  
6.1 	 DO 2035 – Methoden in der Umsetzung des 

Sofortpakets „Weiterführende Schulen“
	 Vorlage: 39028-25
	 Kenntnisnahme 

7 	 Finanzen und Liegenschaften
  
8 	 Kultur und Theater
  
9 	 Recht, Öffentliche Ordnung, Bürgerdienste 

und Feuerwehr
  
9.1 	 Satzung der Stadt Dortmund über die Durchfüh-

rung von Bürgerentscheiden – Umstellung des 
Abstimmungsverfahrens auf eine grundsätzliche 
Stimmabgabe per Brief

	 Vorlage: 39099-25
	 Kenntnisnahme 

9.1.1 	 Ergänzungsvorlage dazu: Satzung der Stadt 
Dortmund über die Durchführung von Bürger-
entscheiden – Umstellung des Abstimmungsver-
fahrens auf eine grundsätzliche Stimmabgabe 
per Brief

	 Vorlage: 39099-25/2
	 Kenntnisnahme 

10 	 Schule, Jugend und Familie
  
10.1 	 Aktuelle Situation zur Aufnahme und Versorgung 

von Flüchtlingen
	 Vorlage: 34567-24/21
	 Kenntnisnahme 

11 	 Soziales, Sport, Gesundheit und Jobcenter
  
12 	 Umwelt, Planen und Wohnen
  
12.1 	 IGA 2027: Umsetzung der Fördermaßnahme 

„Lückenschluss des Emscher-Radweges zwischen 
dem Hansa-Brückenzug in Huckarde und  

Schönau sowie Entwicklung als zentrale Rad-
wegeachse“ auf Grundlage des Förderantrags im 
Rahmen der Förderrichtlinie „Nahmobilität“

	 Vorlage: 39177-25
	 Kenntnisnahme 

13 	 Bauen und Infrastruktur
  
13.1 	 Antrag Benennung von Wegen in Hombruch; 

hier: Rückmeldung der Fachverwaltung
	 Vorlage: 39400-25/1
	 Kenntnisnahme 

14 	 Wirtschaftsförderung
  
15 	 Personal und Dortmunder Systemhaus
  
16 	 Anfragen und Beantwortung von Anfragen
  
16.1 	 Beantwortung von Anfragen
  
16.1.1 	 SPD-Fraktion: Anfrage zum Jugendkeller  

in Persebeck
	 Vorlage: 38841-25/1
	 Kenntnisnahme 

16.2 	 Anfragen
  
17 	 Abschlussberichte/Sachstandsberichte zu 

Anträgen sowie Mitteilungen
  
17.1 	 Bereitstellung von Mitteln für das Stadtbezirks-

marketing 2026
	 Vorlage: 39646-25
	 Kenntnisnahme 

17.2 	 Förderung der Schulen im Stadtbezirk Hombruch 
pauschal nach den Vereinsrichtlinien;  
hier: Nachberechnung Kruckeler Grundschule

	 Vorlage: 39007-25/1
	 Kenntnisnahme 

Die Unterlagen der öffentlichen Sitzung können während 
der allgemeinen Sprechzeiten im Dienstgebäude  
Domänenstraße 1, Zimmer 20, 44225 Dortmund und in 
der öffentlichen Sitzung eingesehen oder über das Internet 
(www.dortmund.de) abgerufen werden.

Hinweis: Der Sitzungsraum ist ebenerdig zugänglich und 
nutzbar. Eine Behindertentoilette ist vorhanden. Falls Sie 
kommunikative Unterstützung für die Teilnahme an der 
Sitzung benötigen, melden Sie sich bitte telefonisch unter 
(0231) 50-2 83 09, per Fax unter (0231) 50-2 83 49 oder 
per Mail unter okrauss@stadtdo.de. 

Nils Berning
Vorsitz
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Bezirksvertretung Mengede
Montag, 03.11.2025, 16.00 Uhr
Bezirksverwaltungsstelle Mengede, Amtshaus,  
Am Amtshaus 1, 44359 Dortmund

Öffentliche Sitzung
1 	 Regularien
  
1.1 	 Formelle Feststellung des Altersvorsitzenden 

gem. § 65 Abs. 3 GO NRW  
(Fassung ab 1. November 2025)

  
1.2 	 Bestellung der Schriftführerin und der Vertreterinnen
  
1.3 	 Benennung eines BV-Mitgliedes zur Mitunter-

zeichnung der Niederschrift
  
1.4 	 Hinweise
  
1.4.1 	 Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 

und 43 Abs. 2 GO NRW
  
1.4.2 	 Hinweis zu Ton- und Bildaufnahmen während 

der Sitzung
  
2 	 Wahlen
  
2.1 	 Festlegung der Anzahl der stellvertretenden  

Bezirksbürgermeister*innen
  
2.2 	 Wahl des*r Bezirksbürgermeisters*in und des*r 

Stellvertretenden
  
2.3 	 Amtseinführung und Verpflichtung des*r  

Bezirksbürgermeister*in
  
2.4 	 Verpflichtung der Mitglieder der Bezirksvertretung 

Mengede
  
3 	 Feststellung der Tagesordnung
  
4 	 Genehmigung der Niederschrift
  
5 	 Bürgerdienste und öffentliche Ordnung
  
5.1 	 Sitzungstermine der Bezirksvertretung Mengede 

im Jahr 2026
	 Vorlage: 39615-25
	 Kenntnisnahme 

Die Unterlagen der öffentlichen Sitzung können während 
der allgemeinen Sprechzeiten im Dienstgebäude Am 
Amtshaus 1, Zimmer 21, 44359 Dortmund und in der 
öffentlichen Sitzung eingesehen oder über das Internet 
(www.dortmund.de) abgerufen werden.

Hinweis: Der Sitzungsraum ist ebenerdig zugänglich und 
nutzbar. Eine Behindertentoilette ist vorhanden. Falls Sie 
kommunikative Unterstützung für die Teilnahme an der 
Sitzung benötigen, melden Sie sich bitte telefonisch unter 

(0231) 50-2 80 00, per Fax unter (0231) 50-2 80 80 oder 
per Mail unter antjeklein@stadtdo.de. 

Axel Kunstmann
Vorsitz

d) Beiräte: 

Es finden keine Sitzungen statt.

Öffentliche
Zustellungen

Für Chlap, Natalia, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 
11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur  
Abholung bereit: 

Gebührenbescheid vom 15.09.2025 und 15.10.2025 
für den Zeitraum des Aufenthaltes in der Frauen-
übernachtungsstelle, Nortkirchenstraße 15, 44263 
Dortmund.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden.

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von 2 Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als 
zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Für Abdulkarim Debo, *27.01.1966,
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 
11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur  
Abholung bereit: 

Widerruf der Ordnungszuweisung  
vom 16.10.2025 – Aktenzeichen 3702-0554

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 Uhr, 
13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang genommen 
werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
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gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von 2 Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als 
zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Für Zlotucha, Justyna 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 
11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur  
Abholung bereit: 

Gebührenbescheid vom 21.082025 für den Zeitraum 
des Aufenthaltes in der Frauenübernachtungsstelle, 
Nortkirchenstraße 15, 44263 Dortmund.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von 2 Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als 
zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Für Abbou, Btissam 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 
11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur  
Abholung bereit: 

Gebührenbescheid vom 21.08.2025 für den Zeitraum 
des Aufenthaltes in der Frauenübernachtungsstelle, 
Nortkirchenstraße 15, 44263 Dortmund.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von 2 Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als 
zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Für Liszka, Roger
letzte bekannte Anschrift: Swedestraße 1, 44388 Dort-
mund, liegt bei der Stadt Dortmund – Bürgerdienste, 
Südwall 2–4, 44137 Dortmund, Zimmer B131, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:

Gebührenbescheid vom 20.10.25        
Kassenzeichen 0161457657
für das Fahrzeug mit dem Kennzeichen DO-SR8304.

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle 
in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 8.00–12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden.

Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, an dem 
Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekanntmachungen 
zwei Wochen verstrichen sind.
Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).
Dortmund, 20.10.2025

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und Fristen 
in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Für Liszka, Roger
letzte bekannte Anschrift: Swedestraße 1, 44388 Dort-
mund, liegt bei der Stadt Dortmund – Bürgerdienste, 
Südwall 2–4, 44137 Dortmund, Zimmer B131, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:

Gebührenbescheid vom 20.10.25        
Kassenzeichen 0161457649
für das Fahrzeug mit dem Kennzeichen DO-SR8304.

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle 
in der Zeit von: Montag bis Dienstag 8.00–12.00 Uhr 
und 13.00–15.30 Uhr, Donnerstag 8.00–12.00 Uhr und 
13.00–17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 8.00–12.00 Uhr 
in Empfang genommen werden.

Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, an dem 
Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekanntmachungen 
zwei Wochen verstrichen sind.
Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
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drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).
Dortmund, 20.10.2025

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und Fristen 
in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Für Bock, Susanne 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 
11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit: 

Gebührenbescheid vom 21.10.2025 für den Zeitraum 
des Aufenthaltes in der Frauenübernachtungsstelle, 
Nortkirchenstraße 15, 44263 Dortmund.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.00–12.00 
Uhr, 13.00–15.00 Uhr und Freitag von 8.00–12.00 Uhr in 
Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt mit der Folge, dass Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gem. §§1 und 10 
des Verwaltungszustellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 
(GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach 
Ablauf von 2 Wochen – gerechnet vom Tag der Bekannt-
gabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als 
zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Für Harald Schomacker *03.10.1958, 
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Luisenstraße 
11–13, 44137 Dortmund, folgendes Schriftstück zur Ab-
holung bereit: 

Gebührenbescheid vom 23.09.2025  
– Aktenzeichen 3717-O1065.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle 
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8–12 Uhr, 
13–15 Uhr und Freitag von 8–12 Uhr in Empfang ge-
nommen werden. Das Schriftstück wird hiermit durch 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gem. 
§§1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) 
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit geltenden 
Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet vom Tag 
der Bekanntgabe/ Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist.

Für Crăciun, Gabriel
letzte bekannte Anschrift: Heroldstraße 58, 44145 
Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund – Bürgerdienste, 
Südwall 2–4, 44137 Dortmund, Zimmer B131, folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:

Gebührenbescheid vom 20.10.25        
Kassenzeichen 0161457541 
für das Fahrzeug mit dem Kennzeichen DO-PD2529.

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle 
in der Zeit von: 
Montag bis Dienstag 8.00–12.00 Uhr und 13.00–15.30 
Uhr, Donnerstag 8.00–12.00 Uhr und 13.00–17.00 Uhr, 
Mittwoch und Freitag 8.00–12.00 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Diese Schriftstücke sind nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG) vom 07.03.2006 (GV 
NRW S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, an dem 
Tage als zugestellt anzusehen, an dem seit dem Tage der 
Veröffentlichung in den Dortmunder Bekanntmachungen 
zwei Wochen verstrichen sind.
Durch die öffentliche Bekanntmachung können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können (§ 10 Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).
Dortmund, 20.10.2025

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch 
öffentliche Bekanntmachung zugestellt wird und Fristen 
in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind.

Öffentliche Bekanntmachung

BEKANNTMACHUNG
Der in die Bezirksvertretung Dortmund – Brackel ge-
wählte Kandidat, 

Herr Christian Barrenbrügge, 

hat die Wahl in die Bezirksvertretung nicht angenom-
men. Nachfolger nach dem Listenwahlvorschlag der 
Christlich Demokratischen Union Deutschlands ist 

Herr Manfred Andreas Frank	

geboren: 1964 in Dortmund
wohnhaft: 44143 Dortmund
E-Mail-Adresse: info@cdu-dortmund.de

Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats 
nach erfolgter Bekanntmachung Einspruch bei den 
Bürgerdiensten – Kommunales Wahlbüro-, Königswall 
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25–27, 44137 Dortmund erhoben werden.

Über einen etwaigen Einspruch entscheidet der Wahlleiter.

Dortmund, den 
21.10.2025

Norbert Dahmen
Wahlleiter

BEKANNTMACHUNG
Die in die Bezirksvertretung Dortmund – Lütgendort-
mund gewählte Kandidatin,

Frau Barbara Murawski,

hat die Wahl in die Bezirksvertretung nicht angenommen. 
Nachfolger nach dem Listenwahlvorschlag der Christlich 
Demokratischen Union Deutschlands ist 

Herr Martin Unland	
geboren: 1970 in Dortmund
wohnhaft: 44388 Dortmund
E-Mail-Adresse: info@cdu-dortmund.de

Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats 
nach erfolgter Bekanntmachung Einspruch bei den 
Bürgerdiensten – Kommunales Wahlbüro-, Königswall 
25–27, 44137 Dortmund erhoben werden.

Über einen etwaigen Einspruch entscheidet der Wahlleiter.

Dortmund, den 
21.10.2025

Norbert Dahmen
Wahlleiter

BEKANNTMACHUNG
Der in die Bezirksvertretung Dortmund – Innenstadt-
West gewählte Kandidat,

Herr Sebastian Lammering,

hat die Wahl in die Bezirksvertretung nicht angenom-
men. Nachfolger nach dem Listenwahlvorschlag der 
Partei Die Linke ist

Herr Sascha Rumberg	
geboren: 1979 in Dortmund
wohnhaft: 44137 Dortmund
E-Mail-Adresse: sascha.rumberg@gmx.net

Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats 
nach erfolgter Bekanntmachung Einspruch bei den 
Bürgerdiensten – Kommunales Wahlbüro-, Königswall 
25–27, 44137 Dortmund erhoben werden.

Über einen etwaigen Einspruch entscheidet der Wahl-

leiter.

Dortmund, den 

Norbert Dahmen
Wahlleiter

BEKANNTMACHUNG
Der in die Bezirksvertretung Dortmund – Hörde ge-
wählte Kandidat,

Herr Leif Schmidt,

hat die Wahl in die Bezirksvertretung nicht angenom-
men. Nachfolgerin nach dem Listenwahlvorschlag der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ist 

Frau Ute Monika Seibt	
geboren: 1963 in Dortmund
wohnhaft: 44263 Dortmund
E-Mail-Adresse: useibt@gmx.de

Gegen diese Feststellung kann binnen eines Monats 
nach erfolgter Bekanntmachung Einspruch bei den 
Bürgerdiensten – Kommunales Wahlbüro-, Königswall 
25–27, 44137 Dortmund erhoben werden.

Über einen etwaigen Einspruch entscheidet der Wahl-
leiter.

Dortmund, den 
21.10.2025

Norbert Dahmen
Wahlleiter

Dortmunder Bekanntmachungen;  
Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bitten um Veröffentlichung:

„Die Gesellschafterversammlung der DOWERT Dort-
munder Wertstoff GmbH, hat am 03.07.2025 den 
Jahresabschluss festgestellt. Die mit der Prüfung beauf-
tragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB AUDITTE-
AM DORTMUND AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
hat am 10.06.2025 folgenden Bestätigungsvermerk für 
den Einzelabschluss erteilt:

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der DOWERT Dortmun-
der Wertstoffgesellschaft mbH, Dortmund, bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Ge-
winn  und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs  
und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der DOWERT Dortmunder 
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Wertstoffgesellschaft mbH, Dortmund, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 
geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse

•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2024 und

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 
ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. 

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundla-
ge für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für 
den Jahresabschluss und den Lagebericht
Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens , Finanz  und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der gesetzliche 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlus-
ses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögens-
schädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der ge-
setzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmen¬stätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermög-
lichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
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stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.  
Darüber hinaus

•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
licher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus do-
losen Handlungen resultierende wesentliche falsche 
Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das 
Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesent-
liche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da 
dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftset-
zen interner Kontrollen beinhalten können.

•	 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollen und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen 
Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrun-
gen und Maßnahmen abzugeben.

•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von dem 
gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Anga-
ben.

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit des von dem gesetzlichen Vertreter 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Ge-
gebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann.

•	 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des 
Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der An-
gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens , Finanz  und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt.

•	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

•	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem 
gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von dem gesetzlichen Ver-
treter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-
kunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel in internen Kontrollen, die wir während unse-
rer Prüfung feststellen.

Jahresabschluss und Lagebericht können in der Zeit 
vom 01.12.25 bis 05.12.25 im Verwaltungsgebäude 
der EDG Entsorgung Dortmund GmbH, Sunderweg 98, 
44147 Dortmund, Zimmer V 227, nach Terminabspra-
che unter der Rufnummer 0231-9111-131 eingesehen 
werden.

Dortmund, den 17.10.2025
DOWERT Dortmunder Wertstoff GmbH
Die Geschäftsführung – Georg Krieger
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Dortmunder Bekanntmachungen,  
Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 für 
die MHB Hamm Betriebsführungsgesellschaft mbH

Die Gesellschafterversammlung der MHB Hamm Be-
triebsführungsgesellschaft mbH hat am 26.06.2025 
den Jahresabschluss festgestellt.

Die mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft hat am 13.05.2025 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt: 

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der MHB Hamm Be-
triebsführungsgesellschaft mbH, Hamm, bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn  
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs  und 
Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der MHB Hamm Betriebsführungs-
gesellschaft mbH, Hamm, für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. Die 
im Abschnitt „Risiko  und Chancenberichterstattung“ 
gekennzeichneten Angaben haben wir in Einklang mit 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich 
geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse

•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2024 und

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-schaft. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Ver-
antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 

ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. Unser 
Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf 
den Inhalt im Abschnitt „Risiko  und Chancenbericht-
erstattung“ gekennzeichneten Angaben.

Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Infor-
mationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 
umfassen die im Abschnitt „Prüfungsurteile“ genann-
ten, nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Lage-
berichts.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen 
Informationen, und dementsprechend geben wir weder 
ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von 
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die 
Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen 
und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

•	 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, 
den inhaltlich geprüften Bestandteilen des Lage-
berichts oder unseren bei der Prüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder

•	 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten 
Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche 
falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen 
vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu 
berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts 
zu berichten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens, Finanz und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
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schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Hand-
lungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um 
die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus

•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
licher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus do-
losen Handlungen resultierende wesentliche falsche 
Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das 
Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesent-
liche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da 
dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftset-
zen interner Kontrollen beinhalten können.

•	 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollen und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen 
Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrun-
gen und Maßnahmen abzugeben.

•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Ge-
gebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann.

•	 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des 
Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der An-
gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
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deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens , Finanz  und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt.

•	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

•	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-
kunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel in internen Kontrollen, die wir während unse-
rer Prüfung feststellen.“

Jahresabschluss und Lagebericht können in der Zeit 
vom 01.12.25 bis 05.12.25 im Verwaltungsgebäude 
der EDG Entsorgung Dortmund GmbH, Sunderweg 98, 
44147 Dortmund, Zimmer V 227, nach Terminabspra-
che unter der Rufnummer (0231) 91 11–1 31 eingese-
hen werden.

Dortmund, den 17.10.2025

MHB Hamm Betriebsführungsgesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Reinhard Bartsch, Dr. Matthias Funke

Die Gesellschafterversammlung der MVA Hamm Eigen-
tümer-GmbH hat am 26.06.2025 den Jahresabschluss 
festgestellt.

Die mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft hat am 20.05.2025 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

„Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der MVA Hamm Eigen-
tümer GmbH, Hamm, bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2024 und der Gewinn und Verlustrech-
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 
Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs und Bewertungsmetho-
den geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe-

richt der MVA Hamm Eigentümer GmbH, Hamm, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse

•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2024 und

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar. Die im Abschnitt „Risiko  und 
Chancenberichterstattung“ gekennzeichneten 
Angaben haben wir in Einklang mit den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund-
sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. Unser 
Prüfungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf 
den Inhalt im Abschnitt „Risiko und Chancenbericht-
erstattung“ gekennzeichneten Angaben.

Sonstige Informationen
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Infor-
mationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen 
umfassen die im Abschnitt „Prüfungsurteile“ genann-
ten, nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Lage-
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berichts.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen 
Informationen, und dementsprechend geben wir weder 
ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von 
Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die 
Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen 
und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

•	 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, 
den inhaltlich geprüften Bestandteilen des Lage-
berichts oder unseren bei der Prüfung erlangten 
Kenntnissen aufweisen oder

•	 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten 
Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche 
falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen 
vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu 
berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts 
zu berichten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens, Finanz und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Hand-
lungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 

dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-
teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit 
den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschrif-
ten zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 
zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 
zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus

•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesent-
licher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-
fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus do-
losen Handlungen resultierende wesentliche falsche 
Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das 
Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesent-
liche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da 
dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftset-
zen interner Kontrollen beinhalten können.
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•	 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollen und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen 
Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrun-
gen und Maßnahmen abzugeben.

•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Ange-
messenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-
men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Ge-
gebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann.

•	 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des 
Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der An-
gaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens, Finanz und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt.

•	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit 
dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens.

•	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen Vertre-
tern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu-
kunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 

ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer 
Mängel in internen Kontrollen, die wir während unse-
rer Prüfung feststellen.“

Jahresabschluss und Lagebericht können in der Zeit 
vom 01.12.25 bis 05.12.25 im Verwaltungsgebäude 
der EDG Entsorgung Dortmund GmbH, Sunderweg 98, 
44147 Dortmund, Zimmer V 227, nach Terminabspra-
che unter der Rufnummer (0231) 91 11–1 31 eingese-
hen werden.

Hamm, 17.10.2025
                                                         

MVA Hamm Eigentümer-GmbH
Die Geschäftsführung

Dr. Matthias Funke, Markus Kreuz

JAHRESABSCHLUSS 2024 DER KULTURBETRIEBE 
DORTMUND

Der Rat der Stadt Dortmund hat in seiner Sitzung am 
03.07.2025 den von den Kulturbetrieben Dortmund auf-
gestellten und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Märkische Revision GmbH geprüften Jahresabschluss 
festgestellt.

Der Jahresabschluss der Kulturbetriebe Dortmund zum 
31.12.2024, abschließend mit einer Bilanzsumme in 
Höhe von 116.351.290,92 €, einem Jahresüberschuss 
von 2.815.435,85 € und einem Bilanzverlust von 0 € 
sowie der Lagebericht 2024 werden festgestellt. 

Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.815.435,85 € wird 
auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Betriebsausschuss wird entlastet.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH 
wurde zu dem Jahresabschluss zum 31.12.2024 und dem 
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 der Kulturbetrie-
be Dortmund unter dem Datum vom 14.03.2025 der 
folgende uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Ab-
schlussprüfers

An die Kulturbetriebe Dortmund, Dortmund
Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Kulturbetriebe Dort-
mund, Dortmund, – bestehend aus der Bilanz zum 31. 
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Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. 
Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
– geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Kulturbetriebe Dortmund, Dortmund, für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 
geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse 

•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung des Bundeslandes NRW i.V.m. 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemä-
ßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2024 sowie 
seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2024 bis zum 31. Dezember 2024 und 

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundes-
landes NRW i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen und gesetz-
lichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbe-
trieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Betriebsausschusses für den Jahresabschlusses und den 

Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 
den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung 
und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetz-
lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des 
Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwor-
tung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-
ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des  Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermit-
telt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
i.V.m. den einschlägigen deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit der Eigenbetriebsverordnung des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermögli-
chen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs 
zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darü-
ber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
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dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ-
te Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung  stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus

•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlun-
gen resultierende wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass 
eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wird, da dolose Hand-
lungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, be-
absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

•	 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshand-
lungen zu planen, die unter den Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-
urteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des 
Eigenbetriebs bzw. diesen Vorkehrungen und Maß-
nahmen abzugeben.

•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewand-
ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-
stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstä-
tigkeit nicht mehr fortführen kann.

•	 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jah-
resabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbe-
triebs vermittelt.

•	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbe-
triebs.

•	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir 
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verant-
wortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeut-
same Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellen.“

Der Jahresabschluss sowie der Lagebericht können im 
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Büro der Geschäftsleitung der Kulturbetriebe Dortmund, 
Park der Partnerstädte 2, 44137 Dortmund in der Zeit 
von 9.00–12.00 Uhr, eingesehen werden.

Dortmund, den 20.10.2025

Kulturbetriebe Dortmund
Die Geschäftsleitung

Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024
des Deponiesondervermögen der Stadt Dortmund

Der Rat der Stadt Dortmund hat am 09.10.2025 den auf-
gestellten Jahresabschluss des „Deponiesondervermögen 
der Stadt Dortmund“ zum 31.12.2024 und von der HLB 
Husemann AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ge-
prüften Jahresabschluss festgestellt. Der Rat hat darüber 
hinaus beschlossen, dass aus der Gewinnrücklage des 
Deponiesondervermögens der Stadt Dortmund eine Ent-
nahme in Höhe von 4.142.386,02 € vorgenommen wird. 
Die Entnahme wird mit dem Jahresergebnis 2024 von - 
3.892.887,23 € verrechnet und der verbleibende Betrag 
von 249.498,79 € an den Haushalt der Stadt Dortmund 
abgeführt.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung der HLB 
Husemann AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde 
zu dem Jahresabschluss zum 31.12.2024 und dem Lage-
bericht für das Geschäftsjahr 2024 des Deponiesonder-
vermögens der Stadt Dortmund unter dem Datum vom 
22. August 2025 der folgende uneingeschränkte Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen  
Abschlussprüfers

An das Deponiesondervermögen der Stadt Dortmund, 
Dortmund

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss des Deponiesonderver-
mögen der Stadt Dortmund, Dortmund, bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-
wertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht des Deponiesondervermögen der Stadt 
Dortmund, Dortmund, für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse

•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens- und Finanzlage des Sondervermögens 
zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2024 und

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Sondervermögens. 
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebe-
richt in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 
des § 103 der GO NRW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Sonder-
vermögen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-
rungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 
erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens , Finanz  und Ertragslage des Sonderver-
mögens vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Mani-
pulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetz-
lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des 
Sondervermögens zur Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verant-
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wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-
ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Sondervermögens 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als 
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines La-
geberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 
im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darü-
ber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lage-
bericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Sondervermögens vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus

•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen 

als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen 
resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine 
aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Dar-
stellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen be-
inhalten können.

•	 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen 
und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshand-
lungen zu planen, die unter den Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-
urteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des 
Sondervermögens bzw. dieser Vorkehrungen und 
Maßnahmen abzugeben.

•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewand-
ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-
stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

•	 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jah-
resabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens , Finanz  und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt.
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•	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-
mens.

•	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir 
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel 
in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.

Dortmund, den 22. August 2025“

Der Jahresabschluss und Lagebericht für das Jahr 2024 
werden bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2025 
durch den Rat der Stadt Dortmund bei der Entsorgung 
Dortmund GmbH (EDG), Sunderweg 98, 44147 Dort-
mund, zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

Rüddenclau

Dortmunder Bekanntmachungen, Veröffentlichung 
des Jahresabschlusses 2024

„Die Gesellschafterversammlung der WBE Westfälisch-
Bergische Entsorgungsgesellschaft mbH hat am 03.06.25 
den Jahresabschluss festgestellt.
Die mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft HLB AUDITTEAM DORTMUND AG, Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft hat am 21.05.25 folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt:

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der WBE Westfälisch 
Bergische Entsorgungsgesellschaft mbH, Dortmund,   
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und 
der Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs  
und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der WBE Westfälisch Bergi-
sche Entsorgungsgesellschaft mbH, Dortmund, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 

geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse

•	 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens und Finanzlage der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2024 und

•	 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 
unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung 
mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffas-
sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, 
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens, Finanz und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
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stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder 
Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetz-
lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwor-
tung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-
ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut-
schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darü-
ber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 

der Grundlage dieses Jahresabschlusses und des Lage-
berichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber 
hinaus

•	 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentli-
cher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern im, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen 
resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus 
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellun-
gen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen 
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen be-
inhalten können.

•	 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die 
Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 
dem Ziel, ein Prüfungs¬urteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Gesellschaft abzugeben.

•	 beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•	 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewand-
ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel 
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-
stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam 
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.
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•	 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jah-
resabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass 
der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens, Finanz  und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt.

•	 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

•	 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientier-
ten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir 
dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-
legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben 
wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwort-
lichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel 
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung feststellen.

Jahresabschluss und Lagebericht können in der Zeit vom 
01.12.25 bis 05.12.25 im Verwaltungsgebäude der EDG 
Entsorgung Dortmund GmbH, Sunderweg 98, 44147 
Dortmund, Zimmer V 227, nach Terminabsprache unter 
der Rufnummer 0231-9111-131 eingesehen werden.

Dortmund, 17.10.2025

WBE Westfälisch-Bergische  
Entsorgungsgesellschaft mbH

Die Geschäftsführung
Burkhard Neuber, Patrick Kosiolek

Öffentliche Ausschreibungen 
und Vergaben

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt 
nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen zu ver-
geben.

Vergabeart: beschränkte Ausschreibung

Bauvorhaben: Sanierung Freibad Stockheide

Gewerk: Instandsetzung Metallfenster,  
2. Ausschreibung

Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:  
s. Vergabeunterlagen

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten direk-
ten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:  
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister  

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt 
nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen durch 
öffentliche Ausschreibung zu vergeben.

Bauvorhaben:  
RV Kleinbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung 25–26

Gewerk:  
Beleuchtung (Bau, Netz und Steuerung – 3 Teile) 

Umfang der zu vergebenden Bauleistungen: 
Rahmenvertrag für den Zeitraum 01.12.2025 bis 
01.12.2026

Die Leistungen des Rahmenvertrages umfassen 
verschiedenartige Maßnahmen die sich  
z.B. wie folgt gliedern können:

•	 Neubau von Beleuchtungseinrichtungen mit gera-
dem und gebogenem Standard- und Sonderstahl-
rohrmasten oder Holzmasten

•	 Neubau von Beleuchtungseinrichtungen mit Wand 
und Deckenmontage

•	 Neubau von Beleuchtungseinrichtungen mit Boden-
einbaustrahlern

•	 Errichtung von Schaltschänken im Rahmen von 
Sonderanlagen

•	 Durchführung von Tiefbauarbeiten:
•	 Erstellung von Ortsfundamenten KF1-KF3
•	 Erstellung von Hülsenrohrfundamenten HF1-HF3
•	 Erstellung von Kabelgräben
•	 Erstellung von Mastgruben
•	 Erstellung von Muffengruben
•	 Wiederherstellung von Oberflächen
•	 Verlegung von Beleuchtungskabel im Rahmen von 

Sonderanlagen
•	 Errichtung von Beleuchtungsprovisorien
•	 Vermietung von Beleuchtungsprovisorien
•	 Asphaltierung- und Pflasterarbeiten jeglicher Art im 

Rahmen der Wiederherstellung in Bereichen von 
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Gehwegen und Fahrbahnen
•	 Leistungskombinationen aus den vorstehenden Auf-

zählungen
•	 Die Erstellung von Beleuchtungsanlagen für z.B. 

Fußgängerüberwege erfolgt nach der Aktuellen Ver-
fahrensanweisung VA02 der Stadt Dortmund in der 
jeweils neuesten Fassung

•	 Beschaffung des für den Betrieb der Leuchten erfor-
derlichen Netzanschlusses bei der Dortmunder Netz 
GmbH

•	 Beschaffung aller für die Integration in die Betriebs-
führung der Straßenbeleuchtung erforderlichen 
Leistungen bei dem Betriebsdienstleister.

•	 Neu errichtete Beleuchtungsanlagen müssen in 
einer Lichttechnischen Berechnung nachgewiesen 
werden.

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten direk-
ten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://
evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister  

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt 
nachfolgend näher beschriebene Leistung durch ein 
Offenes Verfahren zu vergeben.

Leistung: „RV Malerbedarf“ L599/25

Bei der auszuschreibenden Leistung handelt es sich um 
die Beschaffung und Wartung eines Hochleistungs-
drucksystems für die Stadt Dortmund. 

Es handelt sich um eine Gesamtvergabe.

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten direk-
ten Zugang gebührenfrei zur Verfügung:
http://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt 
nachfolgend näher beschriebene Leistung durch ein 
Offenes Verfahren zu vergeben.

Leistung: „Tetra BOS Funktechnik für die Ausstattung 
des StA 32“ – L622/25

Bei der auszuschreibenden Leistung handelt es sich 
um die Lieferung von digitalen BOS-Funkgeräten nebst 
Zubehör, sowie Komponenten zur Ausstattung einer 

Leitstelle gemäß Leistungsbeschreibung.

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten direk-
ten Zugang gebührenfrei zur Verfügung:
http://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt 
nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen durch 
öffentliche Ausschreibung zu vergeben.

Bauvorhaben: Anne Frank GES

Gewerk: Faserzementfassade

Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:
Verbaut werden ca. 600 m² Faserzement Fassadenplatten, 
als Fassadenplatten sowie Verkleidung der Vordächer.	

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten direk-
ten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:  
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister  

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt 
nachfolgend näher beschriebene Bauleistungen durch 
offenes Verfahren zu vergeben.

Maßnahme:  
Einführung eines automatisierten Pentesttools

Leistung: Einführung eines automatisierten Pentesttools

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten direk-
ten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:  
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund 
Der Oberbürgermeister 

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum                               

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund beabsichtigt nachfolgend näher beschriebene 
Leistung nach öffentlicher Ausschreibung zu vergeben.
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Ausschreibung:  
RV Beschaffung Feuerwehrhelme – AZ: L624/25
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 UVgO

a)	 Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 
auffordernden Stelle:  
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszent-
rum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 Dortmund. 	

	 Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag er-
teilenden Stelle: Stadt Dortmund, Vergabe- und Be-
schaffungszentrum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 
Dortmund.

	 Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der die 
Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: 

	 Ausschließlich elektronisch auf dem Vergabemarkt-
platz Metropole Ruhr: unter www.evergabe.nrw.de

	 Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist 
die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtun-
gen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. 
Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zu-
gang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist 
gebührenfrei möglich unter: www.evergabe.nrw.de

b)	 Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung nach 
der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO).

c)	 Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote ein-
zureichen sind: Angebote sind ausschließlich elekt-
ronisch einzureichen.

d)	 Art und Umfang der Leistung: RV Beschaffung 
Feuerwehrhelme gem. Vergabeunterlagen.

e)	 Ort der Leistungserbringung: Dortmund.
f)	 Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: gem. 

Vergabeunterlagen
g)	 Zulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote 

sind nicht zugelassen.
h)	 Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist: 

siehe Vergabeunterlagen. 
i)	 Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die Ver-

gabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingese-
hen werden können: Elektronische Bereitstellung 
auf dem Vergabemarktplatz Metropole Ruhr (Zu 
den unter http://www.vergabe.metropoleruhr.de/
VMPSatellite/ genannten Nutzungsbedingungen 
können die Vergabeunterlagen kostenlos ange-
fordert und heruntergeladen und Nachrichten der 
Vergabestelle eingesehen werden.)

j)	 Angebotsfrist: 21.11.2025, 20.00 Uhr Bindefrist: 
16.01.2026

k)	 Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: keine.
l)	 Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Angabe 

der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe 
Vergabeunterlagen; VOL/B

m)	Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzule-
gende Unterlagen, die für die Beurteilung der Eig-
nung des Bewerbers oder Bieters verlangt werden: 
Die Eignungsnachweise sind zusammen mit dem 
Angebot einzureichen. 

a)	 Eigenerklärungen nach § 33 UVgO
b)	 Angaben über die Art und Größe des Unterneh-

mens (Anzahl Mitarbeiter/innen und Produktportfo-
lio; Firmenprofil/Selbstdarstellung)

c)	 Erklärung über den Gesamtumsatz des Unterneh-
mens sowie den Umsatz bezüglich der besonde-
ren Leistungsart, die Gegenstand der Vergabe ist, 
jeweils bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre.

d)	 Eine Liste von geeigneten, wesentlichen, in den letz-
ten drei Jahren erbrachten Leistungen mit Angabe 
des Rechnungswertes, der Leistungszeit sowie der 
öffentlichen oder privaten Auftraggeber.

e)	 Erklärung über die Eintragung in das Berufsregister, 
z.B. Handwerkskammer, Industrie- und Handels-
kammer am Sitz des Unternehmens.

	 Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren ist 
zulässig, wenn die Eignung in vergleichbarer Weise 
nachgewiesen werden kann.

	 Die Vergabestelle behält sich vor, die abgegebenen 
Angaben und Erklärungen zu überprüfen. Hierzu 
verlangt sie vom Bieter die Vorlage entsprechender 
Bescheinigungen (z. B. von Handwerkskammer, 
Industrie- und Handelskammer, Finanzamt, Kran-
kenkasse). Kopien der verlangten Bescheinigungen 
sind zugelassen. Dieses gilt auch, wenn das Original 
den Vermerk „Nur im Original oder als beglaubigte 
Kopie“ trägt.

	 Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der 
verlangten Unterlagen und Angaben den Namen 
und das Ordnungsmerkmal angeben, unter der sie 
bei einer Präqualifizierungsstelle eingetragen sind.

	 Zusätzliche Angaben:
	 Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des 

Runderlasses des Innenministeriums Nordrhein-West-
falen „Verhütung und Bekämpfung von Korruption 
in der öffentlichen Verwaltung“ vom 26.04.2005 – IR 
12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 gebunden.

	 Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer Auf-
tragssumme von 25.000,00 € für den Bieter, der 
den Zuschlag erhalten soll, den Nachunternehmer 
und den Verleiher von Arbeitskräften einen Auszug 
aus dem Wettbewerbsregister beim Bundeskartell-
amt anfordern.

Subunternehmer:
Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder der 
sonstigen Einschaltung Dritter können sich die Bieter 
zum Nachweis Ihrer Leistungsfähigkeit und Fachkunde 
auch dieser Unternehmen bedienen. Bei Angebots-
abgabe in Verbindung mit einem Subunternehmer ist 
eine Verpflichtungserklärung über das Bereitstellen 
entsprechender Mittel zur Auftragserfüllung einzurei-
chen. Darüber hinaus ist von den Bietern anzugeben, in 
welcher Höhe sie beabsichtigen, Leistungen an Sub-
unternehmen zu vergeben.
Bietergemeinschaften:
Die Anforderungen an Bietergemeinschaften sind den 
Vergabeunterlagen zu entnehmen 

n)	 Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Ver-
gabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschreibungen: 
Der Download der Vergabeunterlagen ist kostenlos

o)	 Angabe der Zuschlagskriterien: 30% Preis und 70% 
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Qualität gem. Vergabeunterlagen.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum 
                              
Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dort-mund beabsichtigt nachfolgend näher beschriebe-
ne Leistung nach öffentlicher Ausschreibung zu ver-
geben.
Ausschreibung: Sicherungsdienstleistungen Rober-
Bosch-Berufskolleg – AZ: L715/25
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 1 UVgO

a)	 Bezeichnung und Anschrift der zur Angebots-abga-
be auffordernden Stelle: Stadt Dortmund, Vergabe- 
und Beschaffungszentrum, 19/2, Viktoria-straße 15, 
44122 Dortmund. 	

	 Bezeichnung und Anschrift der den Zuschlag er-
teilenden Stelle: Stadt Dortmund, Vergabe- und Be-
schaffungszentrum, 19/2, Viktoriastraße 15, 44122 
Dortmund.

	 Bezeichnung und Anschrift der Stelle, bei der die 
Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen sind: 
Ausschließlich elektronisch auf dem Vergabemarkt-
platz Metropole Ruhr: unter www.evergabe.nrw.de

	 Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist 
die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtun-
gen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. 
Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter 
Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen 
ist gebührenfrei möglich

	 unter: www.evergabe.nrw.de
b)	 Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung nach 

der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO).
c)	 Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote ein-

zureichen sind: Angebote sind ausschließlich elekt-
ronisch einzureichen.

d)	 Art und Umfang der Leistung: Vertrag über die 
Durchführung von Sicherungsleistungen am Ro-
bert-Bosch-Berufskolleg der Stadt Dortmund gem. 
Vergabeunterlagen.

e)	 Ort der Leistungserbringung: Dortmund.
f)	 Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: keine 

Lose; Gesamtvergabe.
g)	 Zulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote 

sind nicht zugelassen.
h)	 Etwaige Bestimmungen über die Ausführungs-frist: 

siehe Vergabeunterlagen. 
i)	 Bezeichnung und Anschrift der Stelle, die die Ver-

gabeunterlagen abgibt oder bei der sie ein-gese-
hen werden können: Elektronische Bereitstel-lung 
auf dem Vergabemarktplatz Metropole Ruhr (Zu 
den unter http://www.vergabe.metropoleruhr.de/
VMPSatellite/ genannten Nutzungsbedingungen 
können die Vergabeunterlagen kostenlos angefor-
dert und herun-tergeladen und Nachrichten der 
Vergabestelle einge-sehen werden.)

j)	 Angebotsfrist: 14.11.2025, 20:00 Uhr Bindefrist: 
12.01.2026

k)	 Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen: keine.
l)	 Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Anga-be 

der Unterlagen, in denen sie enthalten sind: siehe 
Vergabeunterlagen; VOL/B

m)	Mit dem Angebot oder Teilnahmeantrag vorzu-le-
gende Unterlagen, die für die Beurteilung der Eig-
nung des Bewerbers oder Bieters verlangt werden: 
Die Eignungsnachweise sind zusammen mit dem 
Angebot einzureichen. 

a)	 Eigenerklärungen nach § 33 UVgO
b)	 Angaben über die Art und Größe des Unter-neh-

mens (Anzahl Mitarbeiter/innen und Produkt-port-
folio; Firmenprofil/Selbstdarstellung)

c)	 Erklärung über den Gesamtumsatz des Unter-neh-
mens sowie den Umsatz bezüglich der besonde-
ren Leistungsart, die Gegenstand der Vergabe ist, 
jeweils bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre.

d)	 Eine Liste von geeigneten, wesentlichen, in den letz-
ten drei Jahren erbrachten Leistungen mit Anga-be 
des Rechnungswertes, der Leistungszeit sowie der 
öffentlichen oder privaten Auftraggeber.

e)	 Erklärung über die Eintragung in das Berufsregister, 
z.B. Handwerkskammer, Industrie- und Handels-
kammer am Sitz des Unternehmens.

f) Vollständige Bewachungserlaubnis nach § 34a Ge-
werbeordnung

g) Nachweis über das Bestehen einer ausreichenden 
Haftpflichtversicherung.

h) Nachweis über die Zertifizierung des Unterneh-mens 
nach DIN 77200. Sollte das Unternehmen nicht 
nach DIN 77200 zertifiziert sein, ist zwingend fol-
gender Nachweis zusätzlich einzureichen: Nach-weis 
über den Aufbau der Unternehmensführung, der 
erkennen lassen muss, dass er auf die Erbringung 
von Sicherungsdienstleistungen gerichtet ist; den 
Unterlagen ist ein entsprechendes Organigramm mit 
dazugehörigen Stellenbeschreibungen beizufü-gen.

	 Eine Marktteilnahme von weniger als 3 Jahren ist 
zulässig, wenn die Eignung in vergleichbarer Weise 
nachgewiesen werden kann.

	 Die Vergabestelle behält sich vor, die abgegebenen 
Angaben und Erklärungen zu überprüfen. Hierzu 
verlangt sie vom Bieter die Vorlage entsprechender 
Bescheinigungen (z. B. von Handwerkskammer, 
Industrie- und Handelskammer, Finanzamt, Kran-
kenkasse). Kopien der verlangten Bescheinigungen 
sind zugelassen. Dieses gilt auch, wenn das Original 
den Vermerk „Nur im Original oder als beglaubigte 
Kopie“ trägt.

	 Präqualifizierte Unternehmen können anstelle der 
verlangten Unterlagen und Angaben den Namen 
und das Ordnungsmerkmal angeben, unter der sie 
bei einer Präqualifizierungsstelle eingetragen sind.

	 Zusätzliche Angaben:
	 Der Auftraggeber ist an die Bestimmungen des 

Runderlasses des Innenministeriums Nordrhein-
Westfalen „Verhütung und Bekämpfung von 
Kor-ruption in der öffentlichen Verwaltung“ vom 
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26.04.2005 – IR 12.2.2006-Nr. 3.1 und 3.3 gebun-
den.

	 Der Auftraggeber wird bei Aufträgen ab einer Auf-
tragssumme von 25.000,00 € für den Bieter, der 
den Zuschlag erhalten soll, den Nachunternehmer 
und den Verleiher von Arbeitskräften einen Auszug 
aus dem Wettbewerbsregister beim Bundeskartell-
amt anfordern.

Subunternehmer:
Bei der Beauftragung von Subunternehmen oder der 
sonstigen Einschaltung Dritter können sich die Bie-ter 
zum Nachweis Ihrer Leistungsfähigkeit und Fachkunde 
auch dieser Unternehmen bedienen. Bei Angebots-
abgabe in Verbindung mit einem Subunternehmer ist 
eine Verpflichtungserklärung über das Bereitstellen 
entsprechender Mittel zur Auftragserfüllung einzurei-
chen. Darüber hinaus ist von den Bietern anzugeben, in 
welcher Höhe sie beabsichtigen, Leistungen an Sub-
unternehmen zu vergeben.
Bietergemeinschaften:
Die Anforderungen an Bietergemeinschaften sind den 
Vergabeunterlagen zu entnehmen 

n)	 Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Ver-
gabeunterlagen bei Öffentlichen Ausschreibungen: 
Der Download der Vergabeunterlagen ist kostenlos

o)	 Angabe der Zuschlagskriterien: niedrigster Preis

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt, 
die nachfolgend näher beschriebene Leistung durch ein 
Offenes Verfahren zu vergeben.

Leistung: Verwaltungsinterner Give Away Shop

Umfang der zu vergebenden Leistungen: 
Bei der auszuschreibenden Leistung handelt es sich um 
einen Rahmenvertrag über verschiedene Give-Away 
Artikel mit Branding der Stadt Dortmund für eine Lauf-
zeit von 24 Monate. Der konkrete Leistungsumfang 
ist der Leistungsbeschreibung sowie den Anlagen zu 
entnehmen.

Aktenzeichen: L568/25

Die vollständige Bekanntmachung sowie die Vergabe-
unterlagen stehen für einen uneingeschränkten direk-
ten Zugang gebührenfrei zur Verfügung:
http://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum                                               

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund beabsichtigt nachfolgend näher beschriebe-
ne Baumaßnahme nach beschränkter Ausschreibung zu 
vergeben.

Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 20 Abs. 4
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum, 
Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dortmund, Tel.: 
(0231) 50–2 74 58, Fax.: (0231) 50–2 94 58, E-Mail: 
mbuttwill@stadtdo.de

Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme: 
Gisbert-von Romberg BK       

Gewerk:  Rohbauarbeiten
in Dortmund  

Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:   
Rohbauarbeiten

voraussichtlicher Ausführungszeitraum:  
Baubeginn: 10.11.25  
Bauende: 30.10.26

Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Bekanntma-
chung ihrer Veröffentlichungspflicht gemäß § 20 Abs. 
4 VOB/A nach. Da es sich um eine beschränkte Aus-
schreibung handelt, wurde der Bieterkreis bereits im 
Vorhinein festgelegt. Die Erweiterung des Bieterkreises 
ist nicht vorgesehen. Anfragen bzw. Bewerbungen von 
zusätzlichen Bietern können daher nur bei zukünftigen 
Ausschreibungen berücksichtigt werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass zur Minimierung des Verwaltungs-
aufwandes auf die Versendung einer Eingangsbestä-
tigung auf Ihre Anfrage bzw. Bewerbung verzichtet 
wird.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum                                               

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der Stadt 
Dortmund beabsichtigt nachfolgend näher beschriebe-
ne Baumaßnahme nach beschränkter Ausschreibung zu 
vergeben.

Bekanntmachung gemäß VOB Teil A, § 20 Abs. 4
Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum, 
Abt. 19/3, Viktoriastraße 15, 44135 Dortmund, Tel.: 
(0231) 50–2 82 15, Fax.: (0231) 50–2 94 58, E-Mail: 
imehlgarten@stadtdo.de

Ausführung von Bauleistungen, Baumaßnahme: 
Gisbert-von-Romberg BK

Gewerk: Metallarbeiten
in Dortmund
Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten: 
Metallarbeiten
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voraussichtlicher Ausführungszeitraum: 
Baubeginn: 12.12.2025
Bauende: 30.10.2026

Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Bekanntma-
chung ihrer Veröffentlichungspflicht gemäß § 20 Abs. 
4 VOB/A nach. Da es sich um eine beschränkte Aus-
schreibung handelt, wurde der Bieterkreis bereits im 
Vorhinein festgelegt. Die Erweiterung des Bieterkreises 
ist nicht vorgesehen. Anfragen bzw. Bewerbungen von 
zusätzlichen Bietern können daher nur bei zukünftigen 
Ausschreibungen berücksichtigt werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass zur Minimierung des Verwaltungs-
aufwandes auf die Versendung einer Eingangsbestä-
tigung auf Ihre Anfrage bzw. Bewerbung verzichtet 
wird.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister

                                                

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt, 
nachfolgend näher beschriebene Dienstleistung durch 
ein Offenes Verfahren nach VgV zu vergeben: „Neubau 
– Fahrleitungs-Anlage BL S12 – Streckenerweiterung 
von Haltestelle Westfalenhütte bis zur Endhaltestelle“ 

Die vollständige Bekanntmachung sowie der Bewerber-
bogen stehen für einen uneingeschränkten direkten 
Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:  
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter.
	

Stadt Dortmund
  Der Oberbürgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungszentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum beabsichtigt, 
nachfolgend näher beschriebene Dienstleistung durch 
ein Offenes Verfahren nach VgV zu vergeben: „Bau-
logistik für das BV „Austausch und Sanierung der 
Glasfassade des Opernfoyers“ des Theater Dortmund“. 
Die vollständige Bekanntmachung sowie der Bewerber-
bogen stehen für einen uneingeschränkten direkten 
Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:  
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberbürgermeister
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